Kantonsschule Olten

MATURAARBEIT


Projektvertrag 
Vorname, Name, Klasse:
Thema, Titel:

Fragestellung/Projektidee:
Bewertungskriterien: 

Gewichtung des Arbeitsprozesses (10-40%):    %
(Die geschriebene Arbeit zählt zu xx % zu der Gesamtnote, die Präsentation zu 30%, der Arbeitsprozess zu xx %. Allenfalls ein Hinweis auf genauere Gliederung möglich)

Dokumentationsform des Arbeitsprozesses:

Organisation der Zusammenarbeit:

(Fixpunkte wie Daten, Arbeitsschritte, regelmässige Treffen, Ort/Zeit, E-Mail-Kontakt, Tel. etc.)

Nutzung von KI-Tools: 
Es gelten die Bestimmungen des KI-Leitfadens auf der Schulwebsite. 
Besondere Vereinbarungen und Verpflichtungen

der Betreuerin / des Betreuers:

                         der Schülerin / des Schülers:

Im gegenseitigen Einvernehmen kann dieser Vertrag jederzeit geändert werden!

Olten, den     August 2024
Die Betreuerin / der Betreuer:


Die Schülerin / der Schüler:                                                    
                                                                                                                                                                                   …
Was passiert bei einer verspäteten Abgabe der Matur- bzw. Abschlussarbeit?

	Folgende notenrelevanten Konsequenzen kommen bei einer verspäteten bzw. lediglich partiellen Abgabe oder Nichtabgabe der Maturarbeit/Abschlussarbeit zur Anwendung1:



	Verspätung
	Konsequenz

	bis 2 Stunden nach Abgabetermin
	Minus 1 Notenpunkt in der Schlussnote für die schriftliche Arbeit

	2 bis 24 Stunden nach Abgabetermin
	Minus 2 Notenpunkte in der Schlussnote für die schriftliche Arbeit

	partielle Abgabe der Arbeit
	2 Wochen Nachbearbeitungsfrist, maximal Note 4 in der Schlussnote für die gesamte Arbeit.

	Nichtabgabe der Arbeit
	Kann an die Abschlussprüfung, muss aber die Arbeit ein Jahr später nachreichen und erhält erst dann das Maturzeugnis bzw. den Ausweis. Die gesamte Arbeit wird maximal mit der Note 4 bewertet.


1Diese Massnahmen betreffen nur diejenigen Arbeiten, welche ohne Begründung zu spät bzw. partiell oder nicht abgegeben werden. Eine zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte Abgabe der Arbeit aufgrund ärztlich attestierter medizinischer Probleme oder durch die SL verfügte Massnahmen fallen nicht unter diese Regelung.  

